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A) Beabsichtigte Neuregelung  

Die Festzuschüsse beim Zahnersatz nach § 55 SGB V sollen generell 100 Prozent der für die 
jeweilige Regelversorgung festgesetzten Beträge umfassen. 

 

B) Stellungnahme 

Dem Änderungsantrag wird nicht zugestimmt.  

Das Volumen aller abgerechneten Festzuschuss-Befunde betrug im Jahr 2017 ungefähr 4,6 
Mrd. Euro. Davon entfielen auf die gesetzlichen Krankenkassen rd. 3,3 Mrd. Euro. Die vorge-
schlagene Gesetzesänderung würde somit zu Mehrausgaben für die gesetzlichen Kranken-
kassen in Höhe von 1,3 Mrd. Euro führen.  

Ab dem 01.01.1975 erhielten gesetzlich Krankenversicherte erstmalig Leistungen für Zahner-
satz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten für Zahnersatz hierfür wurden zu 
100 Prozent übernommen. 

Im Jahr 1977 wurde mit dem Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz die Kosten-
übernahme für Zahnersatz von 100 Prozent auf 80 Prozent und in den darauffolgenden Jah-
ren auf 60 Prozent begrenzt. Seit der Einführung des Bonusheftes durch das Gesundheitsre-
formgesetz im Jahr 1989 liegt die Kostenübernahme generell bei 50 Prozent. In Abhängigkeit 
von der Inanspruchnahme der jährlichen Vorsorgeuntersuchung ist eine Steigerung auf 60 
bzw. 65 Prozent möglich. 

Darüber hinaus ist geregelt, dass Versicherte, die unzumutbar belastet würden, Anspruch auf 
100 Prozent der Kosten für die jeweilige Regelversorgung haben. 

Vor dem Hintergrund einer sich ständig verbessernden Mundgesundheit und eines damit ein-
hergehenden Rückgangs an Bedarf an Zahnersatzversorgungen sowie der Tatsache, dass für 
Versicherte, die unzumutbar belastet würden, besondere Regelungen gelten, ist eine generel-
le Übernahme von 100 Prozent der Kosten für die Regelversorgung nicht angebracht. Sie hät-
te Beitragssatzsteigerungen zur Folge, die von den Beitragszahlenden zu tragen wären.  

Es ist allerdings sinnvoll, die Zahnersatzversorgung für die Patientinnen und Patienten zu 
verbessern, z. B. wenn durch eine gezielte Verbesserung der Regelversorgung der Anteil der 
gleich- und andersartigen Versorgungen reduziert würde. 
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